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Merkblatt 
 
Gaststätten- und lebensmittelrechtliche Anforderungen  
• an einen Imbisswagen (Nr. I. -keine Stehtische, kein Verzehr an Ort und Stelle-) 

(mit Reisegewerbekarte oder Gewerbeanmeldung bei festem Standplatz) 
• und Imbisswägen- / Stände als Kleingaststätten (Nr. II.) 
 

I. Mobile Verkaufs- und Imbissfahrzeuge (mit Reisegewerbekarte) oder  
 mit festem Standplatz (mit Gewerbeanmeldung nach § 14 Gewerbeordnung): 

 
1. Für die Aufstellung eines Imbisswagens im Außenbereich und auch möglicherweise im Innen- bzw.  

Planungsbereich ist eine Baugenehmigung erforderlich (dies muss mit dem jeweils zuständigen Bauamt 
der Stadt/Gemeinde abgeklärt werden).  
Der Bauantrag mit Plänen ist über die Gemeinde-/Stadtverwaltung des Betriebssitzes dem Landratsamt 
-Bauamt- (4-fach mit Betriebsbeschreibung) vorzulegen. 
Imbisswägen bis 75 m³ benötigen keine Baugenehmigung. 

2. Der Abstand zur Straße muss in jedem Fall mindestens 5 m betragen. 

3. Das Verkaufsfahrzeug muss der DIN-Norm 10500/A1 (Verkaufsfahrzeuge für leicht verderbliche  
Lebensmittel) und der Lebensmittelhygiene-Verordnung entsprechen.  
Das bedeutet, dass alle Karosserieöffnungen staub- und spritzwasserdicht sein müssen.  
Die Lebensmittel dürfen nicht nachteilig beeinflusst werden. 

4. Die Decke des Imbisswagens ist geschlossen, glatt und hell auszuführen. 

5. Die Wände sind ringsherum bis zur Höhe von 2 m mit einem hellen, glatten Belag zu versehen. 

6. Der Fußboden muss wasserundurchlässig und leicht zu reinigen sein. 

7. Es muss ein Handwaschbecken mit fließendem Warmwasser (mit Trinkwasserqualität) vorhanden sein. 
Das Abwasser ist in einem geschlossenen Behältnis aufzufangen. 

8. Einwegbesteck, Einweggeschirr und Einwegbecher sollen aus Umweltschutzgründen nicht verwendet 
werden. 

9. Über den Grill- und Frittierstellen ist eine ausreichend große Dunstsammelhaube mit Fettfilter erforder-
lich und anzubringen. Die Abdünste der Grill- und Frittierstellen sind wirksam mechanisch abzusaugen 
und über Dach senkrecht nach oben abzuleiten. 

10. Es muss für den Betreiber die Möglichkeit zur Benutzung einer Personaltoilette (bzw. Nutzungsrecht) 
nachgewiesen werden. 
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11. Vor Inbetriebnahme der Flüssiggasanlage hat der Unternehmer die ordnungsgemäße Beschaffenheit 
der Anlage von Sachkundigen prüfen und bescheinigen zu lassen. 

Imbisswägen unterliegen der Erlaubnispflicht nach dem Gaststättengesetz nur, wenn Alkohol  
ausgeschenkt werden soll. Ansonsten (Speisen/Imbisse und alkoholfreie Getränke) genügt die  
Gewerbeanmeldung bzw. Reisegewerbekarte (Beschränkungen in der Reisegewerbekarte sind zu be-
achten). 
 
II. Imbissverkaufsfahrzeuge und -stände als feste Einrichtung (Kleingaststätte)  

mit Verzehr von Imbissen und Getränken an Ort und Stelle: 
 
Bei Alkoholausschank wird von einer längeren Verweildauer der Gäste ausgegangen, so dass hier eine Klein-
gaststätte anzunehmen ist.  
 
Folgende Voraussetzungen sind zusätzlich erforderlich: 
 

1. Baugenehmigung ist für Imbisswägen ab 75m³ erforderlich (siehe oben Nr. 1). 

2. Eine separate Privat- bzw. Personaltoilette ist erforderlich und nachzuweisen  
(ggf. Nutzungsrecht). 

3. Ein ordnungsgemäßer Kanal- und Trinkwasseranschluss (keine mobile Einrichtung) sowie  
Kfz-Stellplätze für Gäste sind erforderlich. 

4. Der Fußboden vor dem Imbisswagen / Imbiss-Stand und beim Eingang muss befestigt sein (Verlegen 
von Platten o.ä.). 

5. Eine Gaststättenkonzession nach § 2 Gaststättengesetz ist rechtzeitig vor Inbetriebnahme beim Land-
ratsamt, Sachgebiet 72, Frau Gerg (Tel: 08041-505-208) oder Herr Fuchs (Tel: 08041/505-495), zu be-
antragen. 

6. Bei der Verwendung und Reinigung von Mehrweggeschirr muss eine geeignete, hygienisch einwand-
freie Spülmöglichkeit mit warmer Frischwasserzufuhr zur Verfügung stehen. Ein Handwaschbecken mit 
Warmwasser und ein Schmutzwasserausguss und zusätzlich stets ein Doppelspülbecken sind erforder-
lich. Steht eine Geschirrspülmaschine zur Verfügung, ist ein Einfachspülbecken ausreichend. 

Hinweise: 
1. Unabhängig von den vorstehenden Anforderungen sind insbesondere die Vorschriften  

der Preisangaben-Verordnung (PAngV), über Errichtung und Betrieb von Getränkeschankanlagen 
sowie die sonstigen lebensmittelrechtlichen  
Vorschriften zu beachten.  

2. Für alle Personen, die gewerbsmäßig mit der Zubereitung von Lebensmitteln betraut oder als Spüler  
tätig sind, ist ein Gesundheitszeugnis (§§ 17, 18 Bundesseuchengesetz, Alt- und Übergangsregelung 
des § 77 Abs. 2 Infektionsschutzgesetz –IfSG-) oder eine Bescheinigung des Gesundheitsam-
tes/beauftragten Arztes nach § 43 Abs. 1 IfSG erforderlich und am Veranstaltungsort aufzubewahren. 

 


